
T063 VERGÜTUNGEN AUFSICHTSRAT

2018 2017

in Tsd. €

Feste 
 Vergütungen 

Vergütung  
für Ausschuss-

tätigkeit

AR-Vergütungen 
gesamt 

Feste  
Vergütungen 

Vergütung  
für Ausschuss-

tätigkeit

AR-Vergütungen 
gesamt 

 

Wolfgang Mayrhuber (bis 24.09.2017) – – – 176 33 209

Karl-Ludwig Kley 240 40 280 123 45 168

Christine Behle 120 20 140 120 20 140

Nicoley Baublies (bis 08.05.2018) 28 – 28 80 – 80

Alexander Behrens (seit 08.05.2018) 52 20 72 – – –

Werner Brandt (bis 31.12.2017) – – – 80 64 144

Jörg Cebulla 80 20 100 80 – 80

Herbert Hainer 80 20 100 80 21 101

Christian Hirsch (seit 08.05.2018) 52 – 52 – – –

Robert Kimmitt (bis 08.05.2018) 28 – 28 80 – 80

Carsten Knobel (seit 09.01.2018) 78 29 107 – – –

Holger Benjamin Koch  
(seit 08.05.2018) 52 – 52 – – –

Martin Koehler 80 – 80 80 22 102

Doris Krüger 28 10 38 80 30 110

Michael Nilles (seit 08.05.2018) 52 – 52 – – –

Eckhard Lieb (bis 08.05.2018) 28 10 38 80 30 110

Jan-Willem Marquardt  
(bis 08.05.2018) 28 10 38 80 30 110

Martina Merz 80 – 80 80 – 80

Ralf Müller (bis 08.05.2018) 28 – 28 80 – 80

Monika Ribar 80 30 110 80 30 110

Birgit Rohleder (seit 08.05.2018) 52 – 52 – – –

Ilja Schulz (seit 08.05.2018) 52 13 65 – – –

Olivia Stelz (seit 08.05.2018) 52 – 52 – – –

Miriam Sapiro 80 – 80 15 – 15

Andreas Strache (bis 08.05.2018) 28 – 28 80 – 80

Stephan Sturm 80 60 140 80 24 104

Christina Weber 80 20 100 80 – 80

Birgit Weinreich (bis 08.05.2018) 28 7 35 80 20 100

Klaus Winkler (seit 08.05.2018) 52 – 52 – – –

Matthias Wissmann 80 – 80 80 – 80

Gesamt 1.798 309 2.107 1.794 370 2.164

ÜBERNAHMERECHTLICHE ANGABEN 
NACH § 289A ABS. 1 HGB UND  
§ 315A ABS. 1 HGB

Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals,  
Aktiengattungen, Rechte und Pflichten
Das Grundkapital der Deutschen Lufthansa AG beträgt 
1.216.539.466,24 EUR, aufgeteilt in 475.210.729 auf den 
Namen lautende Stückaktien. Auf jede Stückaktie entfällt  
ein Anteil von 2,56 EUR am Grundkapital. Die Übertragung 
der Aktien ist an die Zustimmung der Gesellschaft gebunden 
(Vinkulierung). Die Gesellschaft darf die Zustimmung nur 
verweigern, wenn durch die Eintragung des neuen Aktionärs 
in das Aktienregister die Aufrechterhaltung der luftverkehrs-
rechtlichen Befugnisse gefährdet sein könnte. Dies geschah  

im Geschäftsjahr 2018 jedoch nicht. Die Aktionäre nehmen 
nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften und der Satzung 
ihre Rechte in der Hauptversammlung wahr und üben dort  
ihr Stimmrecht aus. Jede Aktie gewährt eine Stimme.

Stimmrechts- oder Übertragungsbeschränkungen
Zur Aufrechterhaltung der Luftverkehrsbetriebsgenehmigung 
sowie der Luftverkehrsrechte zum Anflug diverser internatio-
naler Ziele ist ein Anteil deutscher beziehungsweise europä-
ischer Aktionäre von mindestens 50 % des Grundkapitals der 
Gesellschaft erforderlich. Erreicht der Anteil ausländischer 
Aktionäre 40 %, ist die Deutsche Lufthansa AG gemäß § 4 
Abs. 1 Luftverkehrsnachweissicherungsgesetz (LuftNaSiG)  
in Verbindung mit § 71 Abs. 1 Nr. 1 AktG insbesondere befugt, 
eigene Aktien zu erwerben. Wird ein Ausländeranteil von 
45 % im Aktienregister erreicht, ist die Gesellschaft ermächtigt,  
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mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital gegen 
Bareinlage durch die Ausgabe neuer Aktien um bis zu 10 % zu 
erhöhen und hierbei das Bezugsrecht der Aktionäre auszu-
schließen (§ 4 Abs. 2 und 3 LuftNaSiG in Verbindung mit § 4 
Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft). Nähert sich der Anteil 
ausländischer Aktionäre der 50 %-Grenze, kann die Gesell-
schaft die Zustimmung zur Eintragung neuer ausländischer 
Aktionäre ins Aktienregister verweigern (§ 5 Abs. 1 der Sat-
zung). Die Gesellschaft ist weiterhin ermächtigt, unter den 
Voraussetzungen des § 5 Abs. 2 LuftNaSiG mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats zuletzt eingetragene Aktionäre aufzufor-
dern, ihre Aktien zu veräußern. Ab dem vierten Tag nach 
Bekanntmachung der Aufforderung können die betroffenen 
Aktionäre die Rechte aus den betroffenen Aktien nicht mehr 
ausüben. Wird der Aufforderung nicht binnen vier Wochen 
nachgekommen, ist die Gesellschaft nach Verstreichen einer 
Nachfrist von drei Wochen berechtigt, die betreffenden 
Aktien gegen Entschädigung für verlustig zu erklären. Am  
31. Dezember 2018 lag der Anteil ausländischer Aktionäre im 
Aktienregister der Gesellschaft bei 27,9 %. Im Geschäftsjahr 
2018 mussten somit keine Maßnahmen ergriffen werden,  
um den Ausländeranteil zu begrenzen. Weitere Informationen 
zum LuftNaSiG und die quartalsweise aktualisierte Aktionärs-
struktur finden sich unter  www.lufthansagroup.com/ 
investor-relations.

Im Rahmen der jährlichen Aktien-Beteiligungsprogramme für 
Mitarbeiter, Führungskräfte und Vorstände bestehen zeit-
liche Verfügungsbeschränkungen für Aktien, insbesondere 
Haltefristen von bis zu vier Jahren.

Direkte oder indirekte Beteiligungen am Kapital  
von mehr als 10 % der Stimmrechte
Der Gesellschaft lagen per 31. Dezember 2018 keine Meldun-
gen hinsichtlich direkter oder indirekter Beteiligungen vor, 
die 10 % der Stimmrechte übersteigen.

Inhaber von Aktien mit Sonderrechten,  
die Kontrollbefugnisse verleihen
Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen, 
sind bei der Gesellschaft nicht vorhanden. 

Stimmrechtskontrolle von Mitarbeiteraktien  
bei mittelbarer Kontrollrechtsausübung
Soweit die Gesellschaft im Rahmen ihrer Mitarbeiterpro-
gramme Aktien an Mitarbeiter ausgibt, werden die Aktien 
den Mitarbeitern unmittelbar übertragen. Die begünstigten 
Mitarbeiter können die ihnen aus den Mitarbeiteraktien 
zustehenden Kontrollrechte wie andere Aktionäre unmittel-
bar nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften und der 
Bestimmungen der Satzung ausüben.

Gesetzliche Vorschriften und Bestimmungen der Satzung 
über die Ernennung beziehungsweise Abberufung  
der Vorstandsmitglieder und Änderung der Satzung
Der Aufsichtsrat bestellt die Vorstandsmitglieder und bestimmt 
deren Anzahl. Der Aufsichtsrat kann die Bestellung zum Vor-
standsmitglied und die Ernennung zum Vorsitzenden des 
Vorstands widerrufen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. 
Jede Satzungsänderung bedarf eines Hauptversammlungs-
beschlusses mit einer Mehrheit von mindestens drei Vierteln 
des bei der Beschlussfassung durch die Aktionäre vertretenen 
Grundkapitals. Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der 
Satzung zu beschließen, die nur die Fassung betreffen (§ 11 
Abs. 4 der Satzung). Darüber hinaus ist der Aufsichtsrat  
bei Ausübung oder nach Ablauf eines Genehmigten Kapitals 
ermächtigt, § 4 der Satzung entsprechend anzupassen.

Befugnisse des Vorstands, Aktien auszugeben  
oder zurückzukaufen
Die Deutsche Lufthansa AG verfügte zum 31. Dezember 2018 
über ein Genehmigtes Kapital A in Höhe von 547.180.702,56 
EUR sowie ein Genehmigtes Kapital B in Höhe von 
6.791.923,20 EUR:

Durch Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung  
vom 29. April 2015 wurde der Vorstand ermächtigt, bis  
zum 28. April 2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 561.160.092 EUR 
durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von neuen, auf den 
Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen 
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital A). Von dieser Ermäch-
tigung wurde im Berichtszeitraum in Höhe von 6.130.027,52 
EUR zur Ausgabe von 2.394.542 neuen Aktien und damit 
insgesamt in Höhe von 13.979.389,44 EUR zur Ausgabe von 
5.460.699 neuen Aktien, im Rahmen der Begebung einer 
Aktiendividende, Gebrauch gemacht. 

Durch Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 
29. April 2014 wurde der Vorstand ermächtigt, bis zum  
28. April 2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grund-
kapital der Gesellschaft um bis zu 29.000.000 EUR durch  
ein- oder mehrmalige Ausgabe von neuen, auf den Namen 
lautenden Stückaktien an die Mitarbeiter gegen Bareinlage 
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital B). Das Bezugsrecht der 
Aktionäre ist ausgeschlossen. Von dieser Ermächtigung 
machte die Gesellschaft im Berichtszeitraum in Höhe von 
3.984.750,08 EUR zur Ausgabe von 1.556.543 neuen Aktien 
und damit insgesamt in Höhe von 22.208.076,80 EUR zur 
Ausgabe von 8.675.030 neuen Aktien Gebrauch. 

Durch Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung  
vom 28. April 2016 wurde der Vorstand ermächtigt, bis zum  
27. April 2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf den 
Inhaber oder auf den Namen lautende Wandelschuldverschrei-
bungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechte oder  
Gewinnschuldverschreibungen (beziehungsweise Kombi-
nationen dieser Instrumente) im Gesamtnennbetrag von bis  
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zu 1.500.000.000 EUR zu begeben. Zur Gewährung von 
Aktien an die Inhaber beziehungsweise Gläubiger der zuvor 
genannten Schuldverschreibungen wurde das Grundkapital 
der Gesellschaft um bis zu 237.843.840 EUR durch Ausgabe 
von bis zu 92.907.750 neuen, auf den Namen lautenden 
Stückaktien bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung 
wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber beziehungs-
weise Gläubiger von Wandlungs- und/oder Optionsrechten 
aus Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschrei-
bungen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen 
(beziehungsweise einer Kombination dieser Instrumente), die 
von der Gesellschaft oder von ihren Konzerngesellschaften 
aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversamm-
lung vom 28. April 2016 bis zum 27. April 2021 gegen bar aus-
gegeben werden, von ihren Wandlungs- beziehungsweise 
Optionsrechten Gebrauch machen oder die zur Wandlung 
verpflichteten Inhaber beziehungsweise Gläubiger der von 
der Gesellschaft oder von ihren Konzerngesellschaften auf-
grund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung 
vom 28. April 2016 bis zum 27. April 2021 ausgegebenen 
Wandelschuldverschreibungen (beziehungsweise Genuss-
rechten oder Gewinnschuldverschreibungen mit Wandlungs-
pflicht) ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen oder Andienungen 
von Aktien erfolgen und soweit nicht eigene Aktien oder 
andere Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. 
Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der 
Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

Die Deutsche Lufthansa AG ist in den in § 71 AktG gesetz-
lich geregelten Fällen zum Rückkauf von Aktien und zur  
Ver äußerung zurückgekaufter Aktien befugt. Darüber hinaus 
ist die Gesellschaft durch Beschlüsse der ordentlichen 
Hauptversammlung vom 29. April 2015 ermächtigt, bis zum 
28. April 2020 eigene Aktien zu erwerben. Die Ermächti-
gungen können unter anderem dazu genutzt werden, die 
Finanzierungsmöglichkeiten für den Fall eines Erwerbs eines 
Unternehmens oder einer Unternehmensbeteiligung zu 
erweitern. Dabei darf der rechnerische Anteil der aufgrund 
dieser Ermächtigung erworbenen Aktien zusammen mit 
anderen Aktien der Gesellschaft, die die Gesellschaft bereits 
erworben hat und noch besitzt, zu keinem Zeitpunkt mehr  
als 10 % des Grundkapitals betragen.

Weitere Angaben zum genehmigten Kapital, bedingten Kapital 
und zum Erwerb eigener Aktien ↗ Erläuterung 31, S. 140 f.

Wesentliche Vereinbarungen der Gesellschaft,  
die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels  
infolge eines Übernahmeangebots stehen
Das von der Gesellschaft betriebene EMTN-Programm  
zur Begebung von Anleihen beinhaltet eine Kontrollwechsel-
klausel, wonach Gläubiger von hierunter ausgegebenen 
Anleihen im Fall eines Kontrollwechsels die vorzeitige Rück-
zahlung der Anleihe verlangen können. Der Kontrollwechsel 
ist an die unter dem EMTN-Programm näher definierten  
Begriffe der Kontrolle und eine innerhalb eines Kontrollwechsel- 

zeitraums stattfindende Ratingherabstufung aufgrund des 
Kontrollwechsels geknüpft. Unter diesem Programm ist aktuell 
eine Anleihe über 500 Mio. EUR mit einer Endfälligkeit zum 
12. September 2019 ausstehend.

Im August 2015 hat die Deutsche Lufthansa AG eine Hybrid- 
Anleihe über 500 Mio. EUR mit Fälligkeit am 12. August 
2075 begeben, die ebenfalls die zuvor beschriebene Kontroll-
wechselklausel beinhaltet. Darüber hinaus hat die Deutsche 
Lufthansa AG im April und Dezember 2016 Schuldschein-
darlehen über 475 Mio. EUR beziehungsweise 1,2 Mrd. EUR 
mit Laufzeiten von drei, fünf, sieben und zehn Jahren plat-
ziert, die ebenfalls ähnliche Kontrollwechselklauseln bein-
halten. Hiervon sind zum 31. Dezember 2018 insgesamt noch 
1.358 Mio. EUR ausstehend.

Entschädigungsvereinbarungen mit Mitgliedern  
des Vorstands oder mit Arbeitnehmern für den Fall  
eines Übernahmeangebots
Für den Fall eines im Anstellungsvertrag näher definierten 
Kontrollwechsels bei der Deutschen Lufthansa AG haben 
Vorstandsmitglieder und die Gesellschaft das Recht, den 
Vertrag innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten seit 
dem Kontrollwechsel zu kündigen.

Falls der Vertrag endet, weil das Sonderkündigungsrecht 
ausgeübt oder der Vertrag innerhalb eines Zeitraums von 
zwölf Monaten seit und im Zusammenhang mit dem Kontroll-
wechsel einvernehmlich aufgehoben wurde, hat das Vorstands-
mitglied Anspruch auf eine Abfindung seiner Vergütungs-
ansprüche für die Restlaufzeit des Vertrags. Entsprechend 
der Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex 
darf die Höhe der Abfindung dabei 150 % der vertraglich ver-
einbarten Abfindungshöchstgrenze von zwei Jahresvergütun-
gen (einschließlich Nebenleistungen) nicht überschreiten. 
↗ Vergütungsbericht, S. 84 ff.

ERKLÄRUNG ZUR UNTERNEHMENS
FÜHRUNG GEMÄSS § 289F HGB 
UND § 315D HGB

Die nach § 289f HGB und § 315d HGB für börsennotierte 
Aktiengesellschaften geforderte Erklärung zur Unternehmens-
führung wurde abgegeben und auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter  www.lufthansagroup.com/erklaerung_
zur_unternehmensfuehrung öffentlich zugänglich gemacht.
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